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Salzlandkreis 
 

Der Landrat 
 

 

  

 
Salzlandkreis  06400 Bernburg (Saale) 

 
 Bitte bei Schriftverkehr unbedingt die Organisationseinheit in der Anschrift angeben! 

 

   

 
 
Postbank Immobilien GmbH 
Weintraubenstraße 35 
06366 Köthen (Anhalt) 

Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom: 07.07.2023 

Unser Zeichen: III/43/2023-01934-Do 
Unsere Nachricht vom:  

  
Name: Herr Dolg 

Organisationseinheit: 43 FD Bauordnung und Hochbau 
Ort: 

Straße, Zimmer: 
Aschersleben 
Ermslebener Str. 77, Zimmer 210 

Telefon: +49 3471 684-1795 
Fax: +49 3471 684-551840 

E-Mail: ndolg@kreis-slk.de 

Datum: 25.07.2023 

Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis des Salzlandkreises 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hinsichtlich Ihrer Anfrage vom 07.07.2023 teile ich Ihnen mit, dass für
die von Ihnen angegebenen Grundstücke in der Gemarkung 
 

Könnern, Flur 13, Flurstück 1008 sowie 
Könnern, Flur 16, Flurstücke 50/153, 50/186 und 8207 

 

keine Baulasteintragungen im Baulastenverzeichnis des Salzlandkreises vorhanden sind. 
 

Diese Bestätigung bezieht sich auf die von Ihnen angegebenen Grundstücke. 
Bei anderen Flurstücksbezeichnungen (katastermäßige Fortschreibung) ist es seitens des Bauord-
nungsamtes nicht in jedem Fall nachvollziehbar, ob Baulasten eingetragen wurden. 
 
Die Auskunft ist gemäß § 1 Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VwKostG LSA) 
vom 27. Juni 1991 (GVBl. LSA S. 154) in der derzeit geltenden Fassung kostenpflichtig. Die Höhe 
der Kosten und deren gesetzliche Grundlage sind im beigefügten Bescheid ausgewiesen. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
 

Dolg 
 
Anlage: 
- Kostenerhebung und Kostenbescheid 
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